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Corona Teststation beim Holzwurm 
in Burgrieden 
Laupheimer Straße 2, 88483 Burgrieden 

Öff nungszeiten: Montag - Freitag: 7.00 - 19.00 Uhr 
   Samstag:  8.00 - 18.00 Uhr 
   Sonntag:  9.00 - 18.00 Uhr 

  
 

Bekanntmachungen

Öff entliche Gemeinderatssitzung in Burgrieden 
Am Montag, 17. Januar 2022 fi ndet um 19.00 Uhr im Bürgersaal des 
Rathauses in Burgrieden eine Gemeinderatssitzung statt. Für den öf-
fentlichen Teil der Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
  
1.   Integriertes Quartierskonzept Bürghöfe/Hochstetten: 
 Zwischenbericht zum Bestandsgebiet 

2.  Kindergartenneubau Burgrieden
•	   Vorstellung des Vorentwurfs
•	   Festlegung der Ausbaugröße

3.   Vorstellung der Maßnahmen zur teilweisen energetischen Sa-
nierung des Schulgebäudes in Burgrieden, ggf. Beschluss zur 
Ausschreibung der Maßnahmen 

4.  Baugebiet Ulmer Kreuz III, Rot: Festlegung der Bauplatzpreise 

5.  Änderung der Wasserversorgungs- und Abwassersatzung
•	   Anpassung der Gebührensätze

6.  Einbau von Feinbelägen und Wegeverbesserungen
•	   Stellwinkel
•	   Ulmer Kreuz II, 2. und 3. BA (Bühler Blick, Kornfeld)
•	   Hinterfeld V, 1. BA
•	   Feldweg HRB Rotbächle - Bläsistock
•	   Kirchenwegle Burgrieden 

7.  Bausachen 
    1) Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
   Neubau eines Einfamilien-Hauses mit Einliegerwohnung, 

Doppelgarage und Stellplatz 
   Hochstetter Höhe 26, Flst. 145/4, Gem. Burgrieden-

Hochstetten   

    2) Bauvoranfrage 
   Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 

Großraumgarage 
  Wagnersgässle 9, Flst. 23/3, Gem. Burgrieden   

8.  Verschiedenes 

9.  Bürgerfragestunde 
  
Hierzu ist jedermann sehr herzlich eingeladen. Eine nichtöff entliche 
Sitzung schließt sich an. 
  
Josef Pfaff , Bürgermeister 

Wasseruhren ablesen   
Wir bitten alle, die ihren Wasserzählerstand der Gemeinde verwaltung 
noch nicht mitgeteilt haben, dies bis spätestens am Montag, 17. 
Januar 2022 nachzuholen. Sofern wir bis dahin keine Mitteilung 
über den Zählerstand erhalten, müssen wir den Verbrauch schätzen. 

Sie erreichen uns: 
• telefonisch unter 07392/9719-59 
• per E-Mail unter ablesung@burgrieden.de 
• per Fax unter 07392/9719-30 
•  über Internet unter der auf Ihrer Ablesekarte angegebenen 

Adresse. 

Selbstverständlich können Sie auch die ausgefüllte Ablesekarte im 
Rathausbriefkasten einwerfen. 
 
 
Veröff entlichung von Altersjubilaren   
Bisher gratuliert die Gemeinde den Altersjubilaren auch hier im Ge-
meindeblatt zum Geburtstag, sofern der Veröff entlichung nicht wi-
dersprochen wurde. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist dies jedoch nur noch mit 
ausdrücklicher, aktiver Zustimmung des Bürgers möglich und zu-
sätzlich bei jeder weiteren Veröff entlichung. 

Wegen des damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwands 
haben wir uns dazu entschlossen, die Veröff entlichung der Altersju-
bilare ab diesem Jahr im Mitteilungsblatt einzustellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis, 
 
 
Gutscheinkarten für den Landesfamilienpass 
2022 erhältlich 
Die Gutscheinkarten 2022 für den Landesfamilienpass können beim 
Bürgermeisteramt Burgrieden, Bürgerbüro abgeholt werden. Bitte 
bringen Sie dafür Ihren Landesfamilienpass mit. (Nach vorheriger 
Terminabsprache) 
Die Gutscheine gelten für die im Landesfamilienpass aufgeführten 
Personen. Neben den Eltern können auch weitere vorher fest im Pass 
eingetragene Begleitpersonen den Pass zusammen mit den Kindern 
nutzen. Von den eingetragenen Personen dürfen bei Ausfl ügen aber 
höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, die die Vergünstigung 
des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen können. 
Einen Landesfamilienpass können erhalten: 

Aktueller Sachstand beim Glasfaser-Projekt 
„Burgrieden gibt G(l)as“ 
Auch wenn sich äußerlich gerade wenig tut: die Arbeiten an der 
Dokumentation des neuen Netzes - die letzte größere Aufgabe 
vor dessen Übergabe an den Netzbetreiber - sind in vollem Gan-
ge. 
Aktuelle Informationen gibt es jeweils auf unserer Homepage un-
ter  www.burgrieden.de/glasfaser. 

Lesen	Sie	bitte	weiter	auf	Seite	2



Freitag, den 14. Januar 2022  Nr. 01/02 Gemeindeblatt Burgrieden  Rot  Bühl

 2 

Wichtige Rufnummern 

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Burgrieden
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Bürgermeister Josef Pfaff 
oder der/die von ihm Beauftragte. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach 
Telefon 07771 93 17-11, 
Telefax 07771 93 17 40
E-mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage: www.primo-stockach.de

Samstag, 15. Januar 
12.00 - 15.00 Uhr   Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net 
  
Mittwoch, 19. Januar 
14.00 - 16.00 Uhr    Museum Historischer Verein im alten Rathaus 

geöff net 
  
Donnerstag, 20. Januar 
Müllabfuhr 
14.00 - 16.00 Uhr   Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden 

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister Josef	Pfaff	    07392 9719 -11
Kämmerer Jürgen	Bailer   07392 9719 -12
Hauptamtsleiter Andreas	Munkes  07392 9719 -13
Bausachen Ordnungsamt Lisa	Magg	 	 07392 9719 - 16
Bürgerbüro Regina	Jans   07392 9719 -14
  Jana	Mohr   07392 9719-15
Standesamt Siglinde	Wenzel   07392 9719 -17
Kassenverwalterin Natalie	Hilz  07392 9719 -18
Vorzimmer, Personalwesen Waltraud	Müller 07392 9719 -19
  Jana	Mohr  07392 9719-27 
Steuern, Gebühren	Gabi	Fritz   07392 9719 -21
Gesplittete Abwassergebühr Carolin	Biet 07392 9719 -23

Anlaufstelle Kontakt & Rat (KoRa) 
Gudrun	Konstroff	er    07392 9288744
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)“

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie-Straße 6, 88400 Biberach
Sa, So und FT 8 – 11 Uhr 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst  01805 911610
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Notdienst
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Kreiskrankenhaus Laupheim 07392 7070
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Essen auf Rädern DRK 07351 15700
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Essen auf Rädern ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

-	Fortsetzung	Titelseite	-

•	 Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern, 
die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kin-
dergeldberechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer behinder-
ten Kind,

•	 Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und 
mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben und

•	 Wohngeldberechtigte und
•	 Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. 
Sobald die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen, geben 
Sie den Landesfamilienpass bitte beim Bürgermeisteramt ab. 
Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte 2022 
und unter Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 2022 ingesamt 
22-mal die staatlichen Schlösser und Gärten und die staatlichen Mu-
seen in Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten 
Eintritt besuchen. Die Gutscheinkarten können auch bei einigen 
nicht staatlichen Einrichtungen eingelöst werden. Bei jedem Besuch 
ist der entsprechende Gutschein abzugeben. 
 
 
Fundamt   
In der Praxis Hörmann ist ein Kinderschal und ein Damenschal liegen 
geblieben. Bitte melden Sie sich im Bürgerbüro, Tel. 971914 oder -15. 
 

Bevölkerungsfortschreibung 
im Monat Dezember 2021   

Ortsteil Bevölke-
rungsstand 
01.12.2021

Gebur-
ten

Zuzüge Sterbe-
fälle

Weg-
züge

Bevölke-
rungsstand
31.12.2021

Burgrieden 2.834 1 16 1 24 2.826

Rot 1.005 1 4 1 3 1.006

Bühl 327 2 2 0 4 327

Gesamt 4.166 4 22 2 31 4.159
  
 

KoRa - Kontakt & Rat
Homeoffi  ce 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Sie erreichen mich telefonisch am Dienstag zwischen 16.00 – 18.00 
Uhr sowie am Donnerstag zwischen 9.00 – 11.00 Uhr. Sie können 
sonst auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe Sie zurück. 
Handy-Nr.: 01525 9916981 
E-Mail: kora@lebensqualitaet-burgrieden.de 
Freundliche Grüße 
Gudrun Konstroff er 
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Veranstaltungshinweis Berufe im öffentlichen 
Dienst   
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ulm bie-
tet am Donnerstag, den 20. Januar 2022 einen Online-Vortrag zum 
Thema Berufe im öffentlichen Dienst an. Mit dabei sind dann die 
Ausbildungsverantwortlichender Agentur für Arbeit Ulm, des Ulmer 
Amtsgerichts, des Hauptzollamts Ulm und des Landratsamts Alb-
Donau-Kreis, um Ausbildungs- und duale Studienangebote sowie 
das breit gefächerte Aufgabenportfolio ihrer Behörde vorzustellen 
und Fragen dazu zu beantworten. Die zweistündige Veranstaltung 
beginnt um 15 Uhr.Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonischüber die BiZ-Hotline un-
ter 0731 160-888. Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei 
und mittels Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich. 
 
 

Mikrozensus startet am 10. Januar 2022  
Rund 55 000 Haushalte in der Befragung 
Am 10. Januar startet bundesweit der Mikrozensus 2022. Das Statis-
tische Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle ausgewähl-
ten Haushalte um Unterstützung bei der Durchführung der größten 
jährlichen Haushaltserhebung in Deutschland. Über das ganze Jahr 
2022 hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in ei-
ner Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu 
ihren Lebensverhältnissen befragt. Dies sind rund ein Prozent der 
insgesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) Haushalte im Südwesten. 

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der EU-weit 
durchgeführten Erhebung zur Arbeitsmarktbeteiligung werden seit 
2020 zusätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durchgeführten Befra-
gung zu Einkommen und Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on 
Income and Living Conditions«) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird das 
Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit durch-
geführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten Haushalten (IKT) 
ergänzt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Informations-
quelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestellungen in welchen Famili-
enkonstellationen Menschen leben, welche Bildungsabschlüsse von 
der Bevölkerung erworben wurden oder in welcher Erwerbssituation 
sie sind. 2022 wird die Erhebung um Fragen zur Wohnsituation der 
Menschen ergänzt. Der Mikrozensus liefert somit auch Ergebnisse 
zu Fragen der Barrierefreiheit der Wohnsitze in Baden-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die wirtschaftliche und sozi-
ale Veränderungen auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. Die 
Auskünfte der auskunftspflichtigen Haushalte helfen, die aktuelle 
Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzubilden. Für den 
Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im Rentenalter, 
von Studierenden sowie von Erwerbslosen genauso wichtig wie die 
Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zunächst Ge-
bäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Ermittlung der Namen 
der Haushalte in den Gebäuden setzt das Statistische Landesamt 
vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauftrag-
ten können sich bei der Namensermittlung mittels eines Ausweises 
als Beauftragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
ausweisen. Für die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Aus-
kunftspflicht. Sie werden innerhalb von maximal fünf aufeinander 
folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus be-
fragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind die 
Zugangsdaten für die Meldung über das Internet enthalten. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Telefonin-

Weitere Bekanntmachungen

Gutachterausschuss  
„Östlicher Landkreis Biberach“   
Im Frühjahr 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
neuen Gutachterausschuss „Östlicher Landkreis Biberach“ in unse-
rem Mitteilungsblatt veröffentlicht. In dieser Vereinbarung wurde 
in §13 Absatz 3 ein falscher Verweis abgedruckt. Anstatt auf § 9 Ab-
satz 2 muss hier korrekterweise auf § 10 Absatz 2 verwiesen werden. 
Nachfolgend wird deshalb nochmals der § 13 komplett veröffent-
licht. 
  
§ 13 Übergangsbestimmungen 
 
1. Die Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses soll zum 

01.06.2020 erfolgen, die Einrichtung der Geschäftsstelle jedoch 
bereits zum 01.01.2020, um die notwendigen Vorarbeiten hier-
für zu leisten.

2. Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2018 werden bis spä-
testens zum 01.06.2020 von den bisherigen Gutachterausschüs-
sen beschlossen.

3. In der Übergangsphase entstehende Kosten werden gemäß 
dem in § 10 Abs. 2 festgelegten Verteilerschlüssel auf die Betei-
ligten verteilt und erstattet.

4. Die bisherigen Gutachterausschüsse und deren Geschäftsstellen 
werden zum in § 15 Abs. 3 benannten Zeitpunkt aufgelöst. Die 
Dienststempel sind zu diesem Zeitpunkt zu entwerten. 

 
 

Mobiles Impfteam des  
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Biberach:  
Spezielle Termine für Impfungen von Kindern 
zwischen fünf und elf Jahren in Riedlingen, 
Erolzheim und Laupheim   
365 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sind am Sonntag 
(9. Januar) im Impfstützpunkt in der Biberacher Stadthalle gegen das 
Coronavirus geimpft worden. Davon wurden 176 Mädchen und Jun-
gen zum ersten Mal geimpft, 189 Kinder zum zweiten Mal. 

Acht Erziehungsberechtigte nahmen das Angebot einer Booste-
rimpfung wahr. 

In den Impfstützpunkten in Riedlingen, Erolzheim und Laupheim 
bietet das mobile Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in 
dieser beziehungsweise in der nächsten Woche einen Impftermin 
speziell für die Fünf- bis Elfjährigen an. Dieser Termin findet in Ried-
lingen am Samstag, 15. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Impfstützpunkt 
in der Cafeteria der Geschwister-Scholl-Realschule, am Freitag, 21. 
Januar zwischen 14 und 18 Uhr im Impfstützpunkt Erolzheim, DRK-
Haus, und am Samstag, 22. Januar, von 14 bis 18 Uhr im Impfstütz-
punkt Laupheim, ehemaliges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße, 
statt. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech-Pfizer. 

„Ein Team aus Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Fachkräften 
für Kinderkrankenpflege wird vor Ort die Aufklärung und Betreuung 
übernehmen und steht für alle Fragen der Eltern und Kinder zur Ver-
fügung“, so Michael Mutschler, Geschäftsführer Rettungsdienst beim 
DRK-Kreisverband Biberach.  

Es werden Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis elf Jah-
ren angeboten. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. 
Für Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigte der Kinder sind 
auch Boosterimpfungen möglich. Bei Erstimpfungen wird vor Ort 
bei Bedarf ein Terminslot für die zweite Impfung im selben Stütz-
punkt drei bis sechs Wochen später vergeben. 

Alle Impftermine des mobilen Impfteams des DRK Biberach sind un-
ter Corona-Schutzimpfung (biberach.de) gelistet. 
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terview mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen 
Landesamts nachzukommen, oder einen Papierbogen auszufüllen. 
Eine volljährige Person kann die Auskünfte für alle Haushaltsmitglie-
der erteilen. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung und 
dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der Daten im Statistischen 
Landesamt werden diese anonymisiert und zu aggregierten Landes- 
und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.  
 
 

Kreishandwerkerschaft Biberach – jetzt noch 
die letzten freien Plätze sichern   
Weiterbildung zur Elektrofachkraft - Sicher im Umgang mit Elek-
trotechnik  
Beim Umgang mit elektrischen Anlagen steht die Sicherheit an 
erster Stelle. Gute Schulungen für alle Mitarbeiter im Bereich Elek-
trotechnik sind unerlässlich, um Unfälle mit elektrischem Strom zu 
verhindern. 

Als Nicht-Elektriker elektrische Arbeiten übernehmen? Durch 
die Ausbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ 
kann die entsprechende Qualifikation erworben werden. Start des 
80-stündigen Lehrgangs ist am 28. Januar und findet immer freitags 
von 17:00 – 21:30 Uhr und samstags von 8:00 – 15:00 Uhr statt. An-
meldeschluss ist am 20. Januar. 

Der nächste Lehrgang „Nachqualifizierung der Elektrofachkraft“ ist 
für 30.04.2022 geplant. Die Teilnehmerzahlen sind jeweils auf 8 be-
grenzt! 
Der Lehrgang wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus Baden-Württemberg, finanziert von der Europäischen Union 
bezuschusst. 

Wenn ESF-Plus-Fachkursförderung bewilligt wird, erhalten Teilneh-
mende bis zum 54. Lebensjahr 25 %, ab dem 55. Lebensjahr 50 % 
Zuschuss. Gefördert werden Beschäftigte und Unternehmen, wobei 
entweder der Wohnort oder der Beschäftigungsort in Baden-Würt-
temberg liegen muss. 

Weitere Infos gibt es bei der Kreishandwerkerschaft Biberach, Prinz-
Eugen-Weg 17, Telefon 07351 / 5092-33, 
u.kammerer@kreishandwerkerschaft-bc.de oder 
www.kreishandwerkerschaft-bc.de   
 
 

„Technikbotschafter“ stellen alltagsunterstüt-
zende Hilfsmittel Online vor 
  
Selbstständig mit zunehmendem Alter zu bleiben, das ist sehr wich-
tig. Dies kann einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig um die Ge-
staltung der eigenen Wohnung kümmert. Es geht dabei vor allem 
darum, Barrieren abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Hier können technische Hilfsmittel im Bereich der Sicherheit & Mo-
bilität wie ein abschaltbares Bügeleisen oder ein Seniorenhandy mit 
Notrufknopf und GPS die zu Hause lebenden älteren Menschen so-
wie die Angehörige unterstützen. 

Technische Hilfsmittel die im Alltag unterstützen können stellen 
„Technikbotschafter“ in einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 
18. Januar 2022 um 15 Uhr  via Zoom vor. So können Interessierte 
wunderbar von zu Hause teilnehmen. Die Hilfsmittel werden „live“ 
vorgestellt und brennende Fragen können beantwortet werden. 
Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvorstellung“ interessiert sind, 
dann melden Sie sich bitte bis 17. Januar bei Daniela Wiedemann, 
Caritas Biberach-Saulgau entweder telefonisch unter 07351 8095190 
oder per E-Mail unter hia@caritas-biberach-saulgau.de an. Sie be-
kommen dann zeitnah per E-Mail den Einladungslink und eine An-
leitung für das Online-Treffen zugesendet. Info auch unter: 
www.pflegebruecke-biberach.de. 

Familienkasse  
Kinderzuschlag steigt ab Januar 
Gute Nachrichten für Familien mit kleinen Einkommen: Ab dem 1. 
Januar 2022 steigt der Höchstbetrag für den Kinderzuschlag (KiZ) 
um vier Euro auf 209 Euro pro Kind und Monat. Familien, die bereits 
Kinderzuschlag beantragt haben oder diesen bereits erhalten, müs-
sen von sich aus nicht aktiv werden – der Auszahlungsbetrag wird ab 
Januar automatisch angepasst. 

Kinderzuschlag erhalten Elternpaare und Alleinerziehende von der 
Familienkasse, wenn sie für das jeweilige Kind kindergeldberechtigt 
sind, es unter 25 Jahre alt und unverheiratet ist und wenn es im sel-
ben Haushalt lebt. Der Antrag auf Kinderzuschlag kann direkt online 
ausgefüllt und die notwendigen Nachweise hochgeladen werden. 
Gut zu wissen: Mit dem KiZ-Lotsen lässt sich unter www.kinderzu-
schlag.de in wenigen Schritten prüfen, ob sich ein Antrag auf Kin-
derzuschlag lohnen könnte. Hier finden sich auch weitere Informa-
tionen zu den Anspruchsvoraussetzungen. Für die Beantwortung 
individueller Fragen zum Kinderzuschlag kann von zu Hause auch 
bequem und unkompliziert eine Videoberatung vereinbart werden. 

Alle aktuellen Informationen hierzu sowie rund um Kindergeld und 
Kinderzuschlag finden Sie online unter www.familienkasse.de. 
  

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert: 
Was ändert sich 2022? 
Zum 1. Januar 2022 verändern sich einige Werte der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Welche Auswirkungen dies auf die Versicher-
ten sowie auf die Rentnerinnen und Rentner hat, darüber infor-
miert die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg: 

Beitragsbemessungsgrenze und Beitragssatz
2020 gab es eine negative Lohnentwicklung. Deswegen fällt die Bei-
tragsbemessungsgrenze 2022 von bisher monatlich 7.100 Euro auf 
7.050 Euro (84.600 Euro pro Jahr). Die Beitragsbemessungsgrenze ist 
der Wert der Rentenversicherung, bis zu dem Beiträge in die Renten-
kasse eingezahlt werden müssen. Wer mehr verdient, muss für den 
darüberhinausgehenden Lohn keine Beiträge entrichten. Der Bei-
tragssatz, den sich Versicherte und ihre Arbeitgeber teilen, beträgt 
auch im neuen Jahr unverändert 18,6 Prozent.

Hinzuverdienstgrenze
Die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach 
dem Renteneintritt soll in Coronazeiten weiterhin leichter mög-
lich sein. Daher hat der Gesetzgeber die Hinzuverdienstgrenze für 
Altersrenten auch für 2022 auf jährlich 46.060 Euro festgelegt. Ein-
künfte bis zu dieser Höhe bewirken somit keine Rentenminderung. 
Die Regelung gilt für alle Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher, 
die noch nicht ihre individuelle Regelaltersgrenze erreicht haben. 
Aufpassen müssen jedoch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten 
oder Hinterbliebenenrenten: Für diesen Personenkreis wurden die 
Regelungen des Hinzuverdienstes beziehungsweise der Einkom-
mensanrechnung nicht verändert. Hier gelten weiterhin individuelle 
Verdienstgrenzen.

Pflegeversicherungsbeitrag für Kinderlose
Der Beitragszuschlag zur sozialen Pflegeversicherung wird für Kin-
derlose, die nach dem 1. Januar 1940 geboren sind, um 0,1 Prozent-
punkte angehoben. Der Abzug beträgt damit insgesamt 3,4 Prozent. 
Er wird bei Rentnerinnen und Rentnern, die gesetzlich krankenversi-
chert sind, direkt von der Rente abgezogen und automatisch an die 
Krankenkasse abgeführt. Der Pflegeversicherungsbeitrag für Men-
schen, die Kinder erzogen haben, beträgt unverändert 3,05 Prozent.
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Eisplatten auf Fahrzeugen 
Gegen 12.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Fahrer auf der B311 
im Landkreis Biberach, Höhe Ertingen, dass der Lastwagen vor ihm 
Eisplatten verlieren würde. Die Polizei stoppte den Sattelzug bevor 
Schlimmeres passieren konnte. Sie klärten den 46-Jährigen über die 
Gefahren auf. Zur Sicherheit musste er das restliche Eis vom Dach 
des Aufliegers entfernen. Der Zeuge verhielt sich richtig und um-
sichtig. Weil er darüber hinaus den Abstand zum Lastwagen einhielt, 
entstand kein Sachschaden. Der Lastwagen-Fahrer erhielt eine Ver-
warnung. 
Hinweis der Polizei: Der Winter stellt hohe Anforderungen an Fahr-
zeuge und deren Fahrer. Denn bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt entstehen besondere Gefahren. Fahrer, insbesondere von 
Lastern, Transportern und deren Anhängern oder Aufliegern, müs-
sen vor der Abfahrt alle Fahrzeuge prüfen und darauf achten, dass 
von ihnen keine Gefahren ausgehen. Eine solche Gefahr kann aber 
gerade von den großen Dächern ausgehen, wenn sich dort Schnee 
sammelt oder Wasser zu Eisplatten gefriert. Diese Eisplatten können 
für Andere lebensgefährlich werden, da sie durchaus geeignet sind, 
Fahrzeugscheiben zu durchschlagen. Sie können auch Ausweich-
manöver verursachen und so zu Unfällen führen. Gefährliche Dach-
lasten wie Schnee und Eis müssen deshalb vor Fahrtantritt entfernt 
werden. Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit 
rechnen, dass Ihnen von einem vorausfahrenden Fahrzeug eine Eis- 
platte entgegenkommen kann. Auch aus diesem Grund sollten sie 
ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit auf ein Überho-
len verzichten. Grundsätzlich muss jeder Kraftfahrzeugführer seine 
Fahrzeuge eis- und schneefrei halten. Gerade auch in der Über-
gangszeit von der kalten zur wärmeren Jahreszeit können die Tü-
cken der Kälte auftreten. Dabei ist dies nicht überraschend, sondern 
stets zu erwarten. Wer vorsorgt, schafft diese Gefahren aus dem Weg 
und hilft, dass alle sicher ankommen. Sollte sich dennoch ein Unfall 
durch die Eisplatten ereignen, drohen dem Verursacher bis zu 120 
Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.  
 
 
Krankenhaus Lotsen auch während Corona  
in Bereitschaft   
Die derzeit acht Lotsinnen und ein männlicher Lotse gehören zur 
Caritas Biberach-Saulgau. Sie arbeiten ehrenamtlich, d. h. unentgelt-
lich. Auch während der Corona-Krise unterstützen sie Menschen in 
und um Biberach, die ins Krankenhaus müssen. Wenn jemand keine 
Bezugspersonen hat oder auch, wenn ein Ehepartner bzw. Kinder 
überfordert sind, springen die Krankenhaus Lotsen ein. Sie wechseln 
sich wöchentlich ab, ihre Bereitschaftsdienstzeit dauert Montag bis 
Freitag von 8.00 – 19.30 Uhr. Erreichbar sind sie über ein Mobiltele-
fon. Patienten, die aus weiter entfernten Gemeinden in die Bibera-
cher Klinik kommen, können sich im Vorfeld ebenfalls an die Lotsen 
wenden und die mögliche Hilfe abstimmen.  

Wie können die Krankenhaus Lotsen helfen? Sie helfen beispielswei-
se bei der Vorbereitung eines geplanten Krankenhausaufenthalts 
hinsichtlich organisatorischer Fragen oder beim Packen der Tasche. 
Besonders wertvoll ist ihre Hilfe für Patienten, die als Notfall ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden und dringend notwendige Utensilien 
aus ihrer Wohnung benötigen. Die Lotsen holen die notwendigen 
Dinge aus der Wohnung, prüfen, ob die Heizung eingeschaltet ist, 
Fenster geschlossen sind, verderbliche Lebensmittel zu entsorgen 
sind, ein Haustier zu betreuen ist, benachrichtigen Verwandte und 
Freunde. Sie kümmern sich auch um einen Ehepartner, der Hilfe be-
nötigt und unterstützen ggf. bei der Organisation entsprechender 
Dienste. 
Während des Krankenhausaufenthaltes halten sie Kontakt zum Pati-
enten (in der Zeit des coronabedingten Besuchsverbots in der Klinik 
telefonisch), bieten an, bei Gesprächen mit den Ärzten dabei zu sein, 
helfen bei Bedarf beim Essen, bringen die Wäsche in die Wäscherei 
und erledigen Besorgungen. Schließlich helfen sie bei der Vorberei-
tung auf die Entlassung, vermitteln dann benötigte Hilfsdienste und 
besorgen Medikamente und Lebensmittel. 

Patienten von außerhalb der näheren Umgebung Biberachs werden 
selbstverständlich nach Möglichkeit ebenfalls betreut. 

Die Lotsen halten Kontakt zum Patienten bzw. zu einem Ansprech-
partner am Wohnort, der z.B. für den Notfall über einen Wohnungs-
schlüssel verfügt und benötigte Utensilien in die Klinik bringen kann. 
Zur Vorbereitung des Klinikaufenthalts kann ein Informationsge-
spräch mit den Krankenhaus Lotsen vom Wohnort aus hilfreich sein. 
Es besteht auch die Möglichkeit eine Liste anzufordern, in der alle für 
den Klinikaufenthalt notwendigen Dinge aufgeführt sind. 

Weitere Fragen beantwortet gerne Ingeborg Mock, 
Telefon: 07351-31611. 
  
Krankenhaus Lotsen (Caritas Biberach-Saulgau) 
Mobil Telefon 0157 81 94 19 89 
Mo – Fr 8.00 – 19.30 Uhr 
www.basisversorgung-biberach.de 
  

Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. 
Für rechtliche Betreuer und Betreuerinnen gibt es am Dienstag, 25. 
Januar, um 19 Uhr eine digitale Fortbildungsveranstaltung vom 
Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. Dipl.-Psych. Heike Berger 
wird das Angebot der Psychiatrischen Tagesklinik am Standort Bibe-
rach vorstellen. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind 
ein PC oder ein mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartpho-
ne mit Lautsprecher, sowie eine stabile Internetverbindung. Bitte 
melden Sie sich bis Mittwoch, 19. Januar 2022 an unter Telefon 
07351-17869 oder E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de .  Bei der 
Anmeldung teilen Sie bitte Ihre E-Mailadresse mit. Sie bekommen 
dann rechtzeitig den Zugangslink zur Online-Fortbildungsveranstal-
tung zugesandt. 
 
 
Biberacher Ernährungsakademie (B-EA)On-
line-Vortrag „Willkommen am Familientisch – 
Essen und Trinken für Kinder ab einem Jahr“   
Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) bietet einen Online-Vor-
trag zum Thema „Willkommen am Familientisch – Essen und Trinken 
für Kinder ab einem Jahr“ für junge Eltern an. Der Vortrag findet am 
Donnerstag, 20. Januar 2022 von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. 

In den ersten Lebensjahren wird die Basis für ein genussvolles und 
vielseitiges Essverhalten gelegt. Was und wie viel Kinder brauchen, 
um gesund aufzuwachsen und wie gemeinsame Mahlzeiten gelin-
gen können, sind Inhalte bei dieser Onlineveranstaltung mit der Be-
Ki-Referentin Tina Krötlinger Schütte. 

Der Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative BeKi – bewusste 
Kinderernährung - statt und ist kostenfrei. Die Teilnahme setzt einen 
PC mit Internetzugang und Lautsprechern voraus. Eine interaktive 
Beteiligung per Bild und Ton ist bei Bedarf möglich und erwünscht. 
Eine Anmeldung bis spätestens Dienstag, 18. Januar 2022 per E-Mail: 
post@b-ea.info ist erforderlich. 

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07351 
52-6702.  
 
 
Fördermöglichkeiten und Zuschüsse  
für Jugendarbeit in Vereinen   
Was muss man über Zuschüsse für die Jugendarbeit im Landkreis Bi-
berach sowie den Landesjugendplan wissen? Welche Wege gibt es 
von der Idee hin zur finanziellen Förderung? Diese Fragen werden 
beim Online-Vortrag des Kreisjugendrings Biberach e.V. am Montag, 
17. Januar 2022, beantwortet. Der Vortrag findet über zoom von 
19.00 bis 20.30 Uhr statt. Ziel der Veranstaltung ist es, ehrenamtli-
chen Jugendleitern, Vereinsvorständen, Kassenwarten und Interes-
sierten in der Jugendarbeit Informationen zum Thema Zuschüsse an 
die Hand zu geben. Nach der verbindlichen Anmeldung über info@
kjr-biberach.de wird der Zugangslink zugeschickt. Die Teilnahme an 
der Veranstaltung ist kostenfrei. 
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Ortsgeschehen

Bürgerstiftung Burgrieden

Brunnencafé 
Ich möchte Ihnen allen ein gutes neues Jahr wünschen. 

Unser Brunnencafé bleibt auf Grund der derzeit schwierigen Coron-
alage am kommenden Freitag den 14.Januar 2022 geschlossen. 

Sobald die Lage und die Bestimmungen überschaubarer sind, wer-
den wir wieder öffnen und Ihnen dies auf diesem Wege mitteilen. 
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und es tut uns au-
ßerordentlich leid, aber ich denke die Gesundheit von uns allen geht 
vor. 

Bleiben sie gesund und bis bald. 
  
Bürgerstiftung Burgrieden 
Vorstand und Ihr Caféteam  
 
 

Lebensqualität Burgrieden e. V.

Aktion WANDERBUCH 
Ab sofort stehen unsere Wanderbuchregale im Foyer des Rathau-
ses und der Kreissparkasse in Burgrieden für Euch bereit..  
Für gemütliche Lesestunden könnt Ihr für Euch und die ganze Fa-
milie während der Öffnungszeiten dort Bücher ausleihen und sie 
später wieder ins Regal zurückstellen. 

Fragen, Anregungen, Wünsche? Bitte per Mail an 
info@lebensqualitaet-burgrieden.de 

Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund! 

Euer Bücherkarussell-Team 
 

Narrenzunft Burgrieden

Die Narrenzunft Burgrieden wünscht der ganzen Gemeinde, 
allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern unserer Zunft viel 
Glück und Gesundheit für das Neue Jahr 2022.  

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seine Werte geben.“ Wilhelm von Humboldt 
  
Michael Augat 
1. Vorstand Narrenzunft Burgrieden 

Und bleibt gesund ! 
 
 
 

Frauengymnastik Burgrieden

Frauengymnastik NEU ab Januar 
Am Donnerstag, den 20.01.2022 beginnt ein neuer 
Kurs „Fit und Gesund“ 
ausgezeichnet mit dem Siegel „Deutscher Standard Prävention“ 
Bitte Handtuch und wenn vorhanden, eigene Gymnastikmatte mit-
bringen. 

Ort :   Grundschule Burgrieden (neue Turnhalle)  
Zeit:  19 Uhr  
Dauer:  60 Minuten, 10x immer donnerstags 

für Mitglieder der Abteilung Frauengymnastik kostenlos, 
Teilnehmergebühr für Nichtmitglieder 20€ 

Bitte beachten, es gelten die 2G+ Regeln. 
Ausnahme: vollständig geimpft nicht länger als 3 Monate, oder ge-
boostert. 
Beim Betreten und Verlassen der Halle besteht Maskenpflicht. 

Wir freuen uns auf Euch! 
Anmeldungen bitte an britta-lauber@gmx.de 
 
 
 

Skiabteilung Burgrieden

Abteilungsversammlung  
Liebe Freunde der Skiabteilung, 
unsere Abteilungsversammlung findet am 14.01.2022 um 19.30 
Uhr im Rottalstüble in Burgrieden statt. Bitte beachtet, dass die 2G+ 
Regel gilt. (Ausnahme: Genesene oder geimpfte Personen, die ihre 
Boosterimpfung erhalten haben) 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Abteilungsleiters  
3. Bericht des Kassierers  
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastungen 
6. Wahlen (2. Abteilungsleiter, Schriftführer, Beisitzer) 
7. Sonstiges, Wünsche, Anträge 

Wir freuen uns über eure Teilnahme. 
  
Beginn der Skigymnastik ist am 21.01.2022. 
  
Viele Grüße  
eure Abteilungsleitung 

Die APP für Burgrieden! 
Für Vereine!
Ihr wollt zu Eurer Veranstaltung einladen? Ihr 
wollt so viele Interessierte wie möglich errei-

chen? Ihr sucht nach einer Möglichkeit über geplante Aktionen 
und Veranstaltungen – auch kurzfristig – zu informieren?

Für Privatpersonen!
Ihr plant eine Fahrradtour und wollt nicht alleine fahren? Ihr 
wollt einen gemütlichen Spieleabend veranstalten? Ihr habt 
ausgemistet und wollt auf Euren Garagenflohmarkt aufmerk-
sam machen? 

Für alle!
Mit wir:hier habt Ihr immer einen Überblick, was bei uns in der 
Gemeinde so los ist. 
wir:hier ist im Google Playstore verfügbar, bald auch im App 
Store für iOS. 

Wer Veranstaltungen einstellen will, muss sich einmalig regist-
rieren und wird freigeschaltet. Hinterlegt Euer Vereinslogo und 
los geht’s. 
Und: die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos! 
Fragen? Jederzeit an info@lebensqualitaet-burgrieden.de 

Viel Spaß wünscht Euch 
Lebensqualität Burgrieden e.V. 
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Tennisabteilung Burgrieden

WENN‘S ALTE JAHRERFOLGREICH WAR, DANNFREUE DICH 
AUFS NEUE.UND WAR ES SCHLECHT,JA DANN ERST RECHT. 
Albert Einstein 
 
Allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern der Tennisab-
teilung wünschen wir ein erfolgreiches, verletzungsfreies und 
gesundes Jahr 2022! 

Wir bedanken uns für eure Treue in einer weiteren außerge-
wöhnlichen Saision und freuen uns auf ein neues sportliches 
Jahr. 

Eure Abteilungsleitung 

 

 

FV Rot

74. Jahreshauptversammlung des FV Rot  
bei Laupheim 1926 e.V. 
Am Samstag, den 29. Januar 2022, findet um 20.00 Uhr die 74. Jah-
reshauptversammlung des FV Rot statt. Aufgrund der Corona-Ver-
ordnungen findet die Versammlung in der Turnhalle Rot statt und 
es gilt die 2G+-Regelung. Einlass daher nur mit Impfnachweis und 
Testnachweis oder Nachweis der 3. Impfung („Booster“). Schnell-
tests zum Test vor Ort stehen zur Verfügung. 

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 
2. Bericht des Spielleiters 
3. Bericht des Jugendleiters 
4. Bericht des Kassierers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Protokoll 
7. Entlastungen 
8. Neuwahlen 
9. Ehrungen 
10. Mitgliedsbeitrag 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Zu dieser Versammlung laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gön-
ner unseres Vereins recht herzlich ein. Wünsche und Anträge an die 
Versammlung können bis zum Sontag, 23. Januar 2022 schriftlich 
beim Vorstand Mario Leib über die Email-Adresse info@fv-rot.de ein-
gereicht werden.  

Kirchennachrichten

Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen 
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr 
Tel.: 07392 / 23 64
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008 
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist 
durch Jesus Christus geworden. (Joh.1,17) 

Sonntag, 16.01.2022  
9:30 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Eller) 
 Kirche Oberholzheim 

Montag, 17.01.2022 
16:00 Uhr Frauentreff (anderer Wochentag!) 
 Gemeindehaus Oberholzheim   
17:30-19:15 Bubenjungschar (Wielandhalle) 
18:00-19:30 Mädchenjungschar (Gemeindehaus) 
19:30 Uhr Frauengesprächskreis 
  Gemeindehaus Oberholzheim 

Mittwoch, 19.01.2022  
14:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
  Gemeindehaus Oberholzheim 
16:30 Uhr Konfirmandenunterricht 
 Kath. Gemeindezentrum Staig 

Sonntag, 23.01.2022  
9:30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Seitz-Kernen) 
 Kirche Oberholzheim 
  
  
Information Gottesdienste/Veranstaltungen 
Die 2G-Regel  (geimpft oder genesen)   ist  Voraussetzung für die 
Teilnahme an Gottesdiensten oder Veranstaltungen. 

Bringen Sie bitte unbedingt einen  Zettel mit ihren Daten (nur 
Name und Telefonnummer)  mit. Das hilft uns allen. Vielen Dank! 

Also:
•	 Zettel mit Namen und Telefonnummer
•	 Mundschutz-Abstand-Desinfektion
 
  
Vorschau:  
Ökumenische Gottesdienste am Bibelsonntag 
Herzliche Einladung zu den beiden Gottesdiensten am Sonntag, 30. 
Januar  
 
•	 um 10:15 Uhr in der St. Oswald Kirche Achstetten
•	 um 10.45 Uhr im Kirchl. Gemeindezentrum in Staig
 
In Oberholzheim KEIN Gottesdienst. 
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Kirche ist geöffnet 
Unsere Kirche in Oberholzheim ist offen von 8.00-18.00 Uhr – ein 
Raum für Stille und Gebet, Anschauen der Krippe, Anzünden einer 
Kerze ... 
  
  
Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN:  DE67654913200009060006 
BIC:  GENODES1VBL  
 
 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de

Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Pracht: 

Tel. 07392 9289763
E-Mail: pracht_gemref@kirche-rottal.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de

PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: Tel. 07392 17014
Mo bis Fr 09.00 bis 11.00 Uhr , Di 17.00 bis 19.00 Uhr
E-Mail: Renate.Moosmayer@drs.de 
Michaela.Goetz@drs.de
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden

Achstetten: Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915 
Mo bis Do 9:00 bis 11:00 Uhr, Mo 17:30 bis 18:30 Uhr  
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Samstag, 15. Januar 2022 – 2. Sonntag im Jahreskreis 
Stetten  18.00 Uhr Hl. Messe 
  
Sonntag, 16. Januar 2022 – 2. Sonntag im Jahreskreis 
Burgrieden 9.00 Uhr Hl. Messe 
   + Jht. Frieda Müller 
   (Mara Unsöld, Niklas Unsöld) 
Achstetten  10.15 Uhr Familien-Gottesdienst mit den 
   Erstkommunionkindern 
 14.00 Uhr Tauffeier 
  
Dienstag, 18. Januar 2022  
Burgrieden 7.50 Uhr Schülermesse – anschließend 
   Eucharistische Anbetung 
  
Samstag, 22. Januar 2022 – 3. Sonntag im Jahreskreis 
Bühl  18.00 Uhr Hl. Messe 
   + Sieglinde Mayer, Jht. Elfriede Baur, 
   Anna u. Georg Rommel 
  
Sonntag, 23. Januar 2022 – 3. Sonntag im Jahreskreis 
Stetten 9.00 Uhr Hl. Messe 
Rot 10.15 Uhr Hl. Messe 
   + Agnes u. Hubert Leib 
   mit Angehörige,  Fabio Marchesin 
   mit Angehörige, 
   Paul und Paula Bayer 
Achstetten  14.00 Uhr Tauffeier 

Gemeinsamer Anzeiger

Besuch von Gottesdiensten:  
Die Teilnehmer von Gottesdiensten müssen erfasst werden. Eine 
telefonische Vor-Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird 
aber, wenn Sie sicher einen Platz haben möchten, für die Sonn-
tagsgottesdienste empfohlen. Ihre Daten (Name, Anschrift, Tel. Nr.) 
werden erfasst und für einen Zeitraum von vier Wochen gespeichert 
und sodann gelöscht. Es wird gewährleistet, dass Unbefugte keine 
Kenntnis von den Daten erlangen. 

Wenn Sie sich für Gottesdienste in Burgrieden, Rot, Bühl oder Bihla-
fingen anmelden möchten, ist dies zu den Öffnungszeiten im Pfarr-
büro Burgrieden, Tel 07392 17014 möglich. (Für Gottesdienste in 
Achstetten, Stetten od. Bronnen, im Pfarrbüro Achstetten, Tel. 07392 
2122). Um den Ordnern die Arbeit zu erleichtern, wäre es auch hilf-
reich, wenn Sie eher frühzeitig zum Gottesdienst kommen. 
  

Gottesdienste dürfen nur mit OP-Masken oder FFP2-Masken
besucht werden 
Bitte achten Sie nach wie vor auf den Sicherheitsabstand. Dieser ist 
bei kirchlichen Gebäuden auf mindestens 1,5 Meter festgelegt. Dies 
gilt auch vor und nach den Gottesdiensten, d. h. Ansammlungen auf 
dem Platz vor der Kirche oder dem Parkplatz sind unbedingt zu ver-
meiden. In den Kirchen wird es markierte Plätze für Sie geben, bitte 
haben Sie Verständnis, dass Sie eventuell nicht an Ihren Stammplatz 
sitzen können. Gemeinsames Singen ist mit Maske wieder möglich, 
wenn die Inzidenzzahlen stabil bleiben. Bringen Sie bitte ihr eige-
nes Gotteslob mit in die Kirche, da noch keine Gesangbücher aus-
gelegt werden dürfen. 

Kommen Sie bitte nur zum Gottesdienst, wenn Sie gesund sind! Wer 
gesundheitlich gefährdet ist, sollte nicht teilnehmen. Die Sonntags-
pflicht ist weiterhin ausgesetzt. 

Für Rückfragen stehen Ihnen ihr Pfarramt, die Ordner beim Eingang 
der Kirche sowie die Seelsorger gerne zur Verfügung. Vielen Dank! 
  

Pater Mathew macht Urlaub 
Vom 3.1. bis 13.2.22 kann Pater Mathew endlich wieder einmal Ur-
laub machen können. Nach zwei Jahren ohne Urlaub (Corona be-
dingt) hoffen und wünschen wir ihm nun eine erholsame und schö-
ne Zeit in Indien. Während dieser Zeit werden weniger Gottesdienste 
stattfinden können. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. 
  

Sternsingeraktion in Burgrieden 
- Gesund werden – gesund bleiben – Wir waren unterwegs – wenn 
Sie noch Spenden möchten, können Sie auch online spenden: 
spenden.sternsinger.de/8v6kijqh – oder mit Überweisung an: Kir-
chengemeinde St. Alban, 
IBAN DE32 6545 0070 0008 5541 63 BIC: SBCRDE66XXX.
Bis 15.02.2022 werden diese Spenden angenommen. Herzlichen 
Dank im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten! 

Sternsingeraktion Rot 
Auch dieses wurden an alle Haushalte der Gemeinde vom Sternsin-
ger-Hilfswerk Spendentüten mit einem Überweisungsträger verteilt. 
Ihre Barspende können Sie noch bis 15.02.2022 mit oder ohne Tüte bei 
der Bäckerei Thanner oder dem Hofladen Moosmayer in die dafür be-
reitgestellte Spendenbox einwerfen. Wenn Sie dazu noch Fragen ha-
ben dürfen Sie sich gerne bei Maria Maier. Tel. 0157 35 39 8123 melden. 
Herzlichen Dank im Namen der Kinder in den Hilfsprojekten!   

Bücher aus der Haushaltsauflösung von Pfr. Moosmayer abzu-
geben 
Interessante Bücher aus dem Bereich Religion und Glaube. Großfor-
matige Bildbände über Kirchen, Klöster und Schlösser aus der Regi-
on und aller Welt.
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Auch der Humor kommt dabei nicht zu kurz. An folgenden Tagen 
können die Bücher im Pfarrhaus in Rot besichtigt und gegen eine 
Spende für unsere Kirchenrenovierung mitgenommen werden: 

Donnerstag, 27.01.2022  09.00 - 11.00 Uhr 
Freitag, 28.01.2022  15.00 - 17.00 Uhr 
Samstag, 29.01.2022  14.00 - 16.00 Uhr 
Stöbern lohnt sich! 
  

Auf folgende Veranstaltung weisen wir hin: 
Eucharistische Anbetung  in St. Alban, Burgrieden -jeden  Diens-
tag. Die irdische Menschwerdung des Sohnes Gottes findet in der 
eucharistischen Gegenwart ihre Fortsetzung. Als Gabe der Liebe bie-
tet Jesus seine eucharistische Gegenwart jedem an, der Hunger nach 

Gott hat. In der Hl. Eucharistie bekennen wir nicht nur eine symboli-
sche, sondern die wirkliche Gegenwart Gottes. Anbetung ist Dasein 
vor Gott. Dasein mit allem, was mein Herz bewegt, ungeschminkt, so 
wie ich da bin. Ich darf die Hingabe Jesu Christi im eucharistischen 
Brot mit meinem ganzen Menschsein beantworten; Gottes Liebes-
geschichte mit mir mit meinem Lobpreis erwidern; meine Hoffnung, 
meine Sorge, meine Freude, meine Last zum Ausdruck bringen. Zur 
eucharistischen Anbetung ist jeder herzlich eingeladen (Hl. Messe 
um 7:50) eine Zeit vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zu verbrin-
gen (8:30 - 20:00Uhr).  

Ende des redaktionellen Teils

MANFRED BRAUNGER

NEBELGRAUER BODENSEE – KOMMISSAR ZOFFINGERS NEUSTER FALL
Eine Polizeistreife � ndet im Hegau einen völlig orientierungslosen Mann. Fesselungsspuren an seinen Handgelenken geben 
Zo�  nger eindeutige Hinweise auf ein Verbrechen. Doch durch was wurde der Mann so traumatisiert, dass er sein Gedächtnis 
vollkommen verloren hat? Zur gleichen Zeit � ndet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Bodensee ein geheimes 
Seminar des BND statt. Eine Teilnehmerin wird grausam ermordet im See gefunden. Zo�  nger ahnt sehr schnell einen per� den 
Zusammenhang der beiden Fälle.

Spannung pur auf 352 Buchseiten!

ISBN 978-3-7977-0763-5   |  VK 15,00 €  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP

STARKES DUO.
AUS EINS MACH ZWEI.

CI-INFORMATIONEN

Online lesen!
www.myeblättle.de



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
4 Süßkartoffeln (aus regionalem Anbau)
Butterschmalz
4 Knoblauchzehen, gehackt
1 Zwiebel gewürfelt (aus der Region)
400 g Rotkohl, geraffelt (regionale Ernte)
1 TL Salz
1/2 Tasse Wasser

INGWERSOSSE: 
2 EL Rapsöl
2 EL Honig (vom regionalen Imker)
2 EL Zitronensaft
40 g Ingwer, gerieben

JOGHURTSOSSE:
180 g Joghurt natur
1/2 Bund Petersilie
Salz, Pfeffer

ZUM GARNIEREN:
50 g Hartkäse, gerieben

Rotkohl-Süßkartoffel 
mit Ingwer- und Joghurtsoße

Zubereitung
Backofen auf 200°C Umluft/Heißluft vorheizen (Ober-/
Unterhitze 220°C). Ungeschälte, halbierte Süßkartoffeln 
auf mit Backpapier belegtem Blech 45-60 Minuten backen, 
bis mit der Gabel leicht hineingestochen werden kann.
Zwischenzeitlich Butterschmalz in großer Pfanne erhitzen, 
Knoblauch und Zwiebel bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten 
glasig dünsten.
Rotkohl, Salz und Wasser hinzufügen, zugedeckt bei mitt-
lerer Hitze 30-40 Minuten kochen, bis der Kohl weich ist, 
gelegentlich umrühren und falls nötig noch etwas Wasser 
dazugießen. 

INGWERSOSSE: 
Alle Zutaten in eine kleine Pfanne geben, bei mittlerer Hitze 
erwärmen, bis sich Blasen bilden und die Soße eindickt. 

JOGHURTSOSSE: 
Alle Zutaten gut mischen. Das Innere der Süßkartoffeln mit 
einer Gabel zerdrücken, dabei einen etwa 1 cm breiten Rand 
stehen lassen. Mit etwas Rotkohl füllen. Süßkartoffeln mit 
restlichem Rotkohl auf Teller verteilen. Joghurtsoße auf 
die Süßkartoffel geben, Ingwersoße darüber träufeln und 
mit Käse bestreuen. - Fertig.

Pro Portion: 390 kcal

02
20

22
Tipps & Tricks

Die Süßkartoffel ist sehr vielseitig. Das 

Spektrum als Beilage reicht von weichgekocht 

über knusprig gebraten bis hin zu frittiert, die 

Süßkartoffel ersetzt in vielen Rezepten Beiga-

ben wie Nudeln und Reis. Die etwas dicke Schale 

kann man gut mitessen, in ihr (wie in der gesamten 

Süßkartoffel) stecken viele Nährstoffe. Wer die Schale 

nicht mag, sollte ein Süßkartoffel-Rezept wählen, 

bei dem das Schälen möglich ist: Nach dem Kochen 

lässt sich die Schale sehr leicht lösen oder mit 

dem Sparschäler entfernen. An einem kühlen, 

dunklen und trockenen Ort kann man 

Süßkartoffeln rund zehn Wochen 

aufbewahren.





Haus, Wohnung oder Bauplatz
zu kaufen gesucht • Tel. 07352 / 8000

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

€
€
€
€

€
€

€

€
€

€  Frische  Qualität  Herkunft  Hauseigene Schlachtung

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.


